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I. Unternehmensform

In Georgien agierende ausländische Unternehmen entscheiden sich in der Regel entweder 
für die Gründung einer Repräsentanz, einer Limited Liability Company (LLC), also einer 
GmbH, oder in seltenen Fällen einer Aktiengesellschaft. Im Gegensatz zu einer LLC wird 
eine Repräsentanz gemäß dem geltenden Recht nicht  als juristische Person betrachtet, 
kann aber zu georgischen Geschäftszwecken uneingeschränkt handeln. Das Mutterunter­
nehmen haftet jedoch für alle Verbindlichkeiten seiner Repräsentanz gegenüber Drittpar­
teien.

Sowohl eine LLC als auch eine Repräsentanz unterliegen derselben Ertragssteuer (die der­
zeitige Ertragssteuer liegt bei 15%). Die Steuerabzüge sind für beide Unternehmensformen 
identisch. 

Was die Gewinnverteilung betrifft, unterliegt eine LLC im Gegensatz zu einer Repräsentanz 
jedoch der Quellensteuer auf Dividenden. Der derzeitige Quellensteuertarif auf Dividen­
den liegt bei 5%, ab 2011 wird der Steuersatz jedoch auf 3% heruntergesetzt. Zum Januar 
2012 soll der Steuersatz auf 0% herabgesetzt werden. Demzufolge werden die Steuerrege­
lungen ab 2012 für eine LLC und eine Repräsentanz praktisch dieselben sein.

Im Bezug auf die Mehrwertsteuer ist Letzteres für beide Fälle anwendbar.

II. Registrierungsformalitäten einer georgischen LLC
Angesichts des georgischen Unternehmergesetzes, welches die Unternehmenstätigkeiten 
verwaltet, ist die Haftung einer georgischen LLC wie auch für jedes weitere Unternehmen 
mit beschränkter Haftung auf die Höhe des Stammkapitals und sein Vermögen begrenzt. 
Hier ist anzumerken, dass sich die georgische Gerichtspraxis bisher mit keinem Fall der ge­
sellschaftsrechtlichen Durchgriffshaftung befasst hat. 

Gemäß der georgischen Gesetzgebung muss eine georgische LLC bei der Nationalen Re­
gistrierungsstelle eingetragen werden. Zur Gründung einer georgischen LLC werden fol­
gende Dokumente benötigt:

1. Das Antragsformular zur Eintragung der LLC, welches Teil des Gesellschafterver­
trags darstellt, muss vom Gesellschafter bzw. den Gesellschaftern der georgischen 
LLC unterzeichnet werden. Der Antrag muss folgende Informationen enthalten:

 Name der georgischen LLC
 Rechtsform der georgischen LLC (z.B. LLC)
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 Rechtliche Anschrift der georgischen LLC
 Gründungsgesellschafter oder Mutterunternehmen der georgischen LLC sowie 

dessen Name, Rechtsform, rechtliche Anschrift, Eintragungsdatum, Kennnummer 
und Angaben zur Vertretung des Mutterunternehmens

 Leitungsorgane der georgischen LLC, Beschlussfassungsverfahren sowie finanziel­
le Beteiligung am Stammkapital der georgischen LLC, die der bzw. die Gesellschaf­
ter verwaltet/n

 Die im Zusammenhang mit der Einschränkung des Eigentumsrechts des bzw. der 
Gesellschafter der georgischen LLC stehenden Verpflichtungen über seine/ihre 
unternehmerische Beteiligung an der georgischen LLC

 Vor- und Nachname, Wohnsitz sowie Personalnummer der zur Geschäftsführung 
und Vertretung berechtigten Person/en der georgischen LLC

 Vor- und Nachname, Wohnsitz sowie Personalnummer des bzw. der Prokurist/en, 
sofern vorhanden

 Sofern die georgische LLC mehr als einen Handlungsbevollmächtigten hat, Anga­
ben darüber, ob diese das Unternehmen gemeinsam oder einzeln vertreten

 Vor- und Nachname, Wohnsitz sowie Personalnummer der für die Eintragung von 
Antragsänderungen verantwortlichen Person bzw. Name, Rechtsform, rechtliche 
Anschrift, Eintragungsdatum, Kennnummer und Angaben zur Vertretung des Un­
ernehmens, sofern die verantwortliche Person für Änderungseintragungen eine 
juristische Person ist

2. Einverständnis des Grundstückeigentümers, auf dessen Grundstück sich das Unter­
nehmen befinden wird bzw. die entsprechende Vereinbarung, die den Anforderun­
gen des georgischen Gesetzes bezüglich der Grundstücksnutzung entspricht

3. Satzung des Mutterunternehmens

4. Auszug aus dem entsprechenden Handelsregister des Mutterunternehmens

5. Jeweilige Unternehmensentscheidung eines verfügungsberechtigten Organs des 
Mutterunternehmens zu 

 Gründung einer LLC in Georgien
 Ernennung der Geschäftsführung
 Erteilung der Prokura für Eintragungsangelegenheiten und Vermittlung mit  den 

georgischen Banken inklusive Aufbereitung der notwendigen Dokumente (z.B. 
Gesellschaftsvertrag)

6. Erteilung der Prokura durch das Mutterunternehmen für Eintragungsangelegenhei­
ten
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7. Erteilung der Prokura durch die Geschäftsführung der LLC für Anmeldung und Ver­
handlungen mit  der Bank (z.B. Eröffnung eines Bankkontos), sofern sich die Ge­
schäftsführung in Georgien befindet

8. Unterschriftsprobe der Geschäftsführung der LLC

9. Passkopie der Geschäftsführung der LLC

10. Beleg über die Bezahlung der Servicegebühr (100 GEL bei Durchführung der Eintra­
gung innerhalb eines Werktages, 200 GEL bei Durchführung am Tag der Antrags­
einreichung)

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Dokumente notariell  beglaubigt  werden 
müssen. Hiervon ausgenommen sind die Vereinbarung über die Grundstücksnutzung (sh. 
Punkt 2.), die Passkopie (sh. Punkt 9., eine eingescannte Kopie ist aureichend) und der Zah­
lungsbeleg über die Servicegebühr (sh. Punkt 10., in Georgien erhältlich). Des Weiteren 
müssen alle Unterlagen, die außerhalb Georgiens erstellt wurden, mit einer Apostille verse­
hen werden.

Fernerhin ist die Registrierungsstelle nach eigenem Ermessen dazu berechtigt, weitere Do­
kumente oder für den Beschluss eines Eintragungsantrags nötige Informationen anzufor­
dern.
 
Der Antrag auf  Eintragung wird gemäß der Zahlung der Servicegebühr entweder am Tag 
der Einreichung oder innerhalb eines Werktages bearbeitet. 

Haben die Tätigkeiten der georgischen LLC mit  Produktion, Verarbeitung, Vertrieb oder 
Verkauf von Tierfutterprodukten oder der Lebensmittelindustrie zu tun, unterliegt die Ein­
tragung zusätzlichen Auflagen. 
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